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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am 12. Juni 
das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte bestätigt. 
Mit bemerkenswerter Eindeutigkeit, ohne Wenn und Aber. 
Das höchste deutsche Gericht hat das Streikverbot als ei-
genständigen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeam-
tentums im Sinne von Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes 
 herausgestellt. Nach den sonderbaren Klimmzügen des 
 Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR), 
der die Beamtenschaft in solche Beamte mit Streikrecht 
und solche ohne Streikrecht aufspalten wollte, herrscht 
nun wieder verlässliche Klarheit. Das deutsche hergebrach-
te Berufs beamtentum, das verfassungsrechtlich geschütz-
te „öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis“, ist unteilbar. 

Das Urteil stellt klar, dass es nicht einen Beamten erster und einen solchen zweiter Klasse 
gibt, sondern dass es nur das eine Beamtenverhältnis gibt. 

Die dem Urteil zugrunde liegenden Verfassungsbeschwerden waren unnötig wie ein Kropf. 
Sie wurden durch die gewerkschaftliche Konkurrenz angezettelt, weil man glaubte, im 
Wege einer Rosinenpickerei beides haben zu müssen: das Berufsbeamtentun einerseits  
mit seinen spezifischen Rechten und Pflichten, aber andererseits auch das im Arbeitneh-
mer bereich zulässige Streikrecht. Jeder kundige Beobachter erkannte schnell, dass dies ein 
riskantes Spiel mit dem Feuer war, ja ein gefährlicher Bumerang drohte. Jede Form einer 
Gewährung des Streikrechtes hätte einer Erosion des Berufsbeamtentums bis hin zu seiner 
Abschaffung Tür und Tor geöffnet. Gott sei Dank hat das höchste deutsche Gericht diesen 
Brandsatz ausgetreten. Mit einer dankenswerten Klarheit! Das Bundesverfassungsgericht 
ist ein verlässlicher Garant des deutschen Berufsbeamtentums.

Das Urteil ist aber beileibe kein Freibrief für unsere Dienstherren im Bund und in den Län-
dern. Das Gericht hat nämlich auch die andere Seite der Medaille klar betont: das beam-
tenrechtliche Alimentationsprinzip mit den zentralen Bausteinen Besoldung und Versor-
gung, die Fürsorgepflicht des Staates und die gegenseitige Treuepflicht. Das Streikverbot 
einerseits bedingt nämlich andererseits klare Pflichten der Dienstherren, auf deren Einhal-
tung wir als Gewerkschaft unnachgiebig pochen. Die Beamtenschaft ist kein bloßes Objekt 
haushalterischer Willkür, sondern sie hat gesicherte grundrechtliche Ansprüche. Schlimm 
genug, dass wir seit Jahren immer wieder vor die Gerichte gehen müssen, um eine verfas-
sungsgemäße Besoldung zu erstreiten. Wertschätzung gegenüber denen, die täglich den 
Kopf für diesen Staat hinhalten, sieht wahrlich anders aus.

Insbesondere die Bundesländer sollten sich das Urteil sehr genau zu Gemüte führen. Diese 
zwei Seiten einer Medaille gehören nach wie vor untrennbar zusammen. Weder darf sich 
der Beamte die Rosinen beliebig herauspicken, aber andererseits muss auch so mancher 
politische Entscheidungsträger endlich seine ideologischen Scheuklappen ablegen und sich 
klar zu seiner Verantwortung gegenüber der Beamtenschaft bekennen. 

Mit herzlichen kollegialen Grüßen

Ihr

Thomas Eigenthaler, 
Bundesvorsitzender
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